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Bekanntmachung 
vom 24. Mai 1979

Hiermit wird bekanntgemacht, daß die Verordnung vom 
24. August 1961 zur Verbesserung der Arbeitskräftelenkung 
und Berufsberatung (GBl. II Nr. 57 S. 347) mit Wirkung vom
1. Juni 1979 durch den Ministerrat aufgehoben wurde.

Berlin, den 24. Mai 1979

Der Leiter 
des Sekretariats des Ministerrates

Dr. K l e i n e r t  
Staatssekretär

Anordnung 
zur Erhöhung der Wirksamkeit 

des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens

vom 25. Mai 1979

Zur Sicherung des Rechts auf Arbeit entsprechend den Be
stimmungen des Arbeitsgesetzbuches der Deutschen Demokra
tischen Republik vom 16. Juni 1977 (GBl. I Nr. 18 S. 185) so
wie zur Vereinfachung der Rechtsvorschriften über die Ent
wicklung des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens wird im

Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen 
Staatsorgane folgendes angeordnet:

§ 1
(1) Die volkseigenen Betriebe, Kombinate, sozialistischen 

Genossenschaften und Einrichtungen sowie Handwerks- und 
Gewerbebetriebe (nachfolgend Betriebe genannt) haben dem 
Rat des Kreises, Amt für Arbeit, auf Anforderung freie Ar
beitsplätze zu melden und die Bedingungen für die jeweilige 
Tätigkeit anzugeben. Sie haben den Rat des Kreises, Amt für 
Arbeit, unverzüglich zu informieren, wenn gemeldete freie 
Arbeitsplätze besetzt werden.

(2) Der Rat des Kreises, Amt für Arbeit, kann die Beset
zung freier Arbeitsplätze von seiner Zustimmung abhängig 
machen.

(3) Die Betriebe haben dem Rat des Kreises, Amt für Arbeit, 
auf Anforderung Angaben über die Arbeitskräfte und ein
tretende Veränderungen zu machen.

§ 2
(1) Der Rat des Kreises, Amt für Arbeit, kann den Betrie

ben Auflagen zur Einstellung von Bürgern erteilen, wenn das 
aus gesellschaftlichen oder volkswirtschaftlich wichtigen 
Gründen erforderlich ist. Die Betriebe sind verpflichtet, ent
sprechend der Auflage dem Bürger einen seiner Qualifika
tion, seinen Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechenden Af- 
beitsvertrag anzubieten.


